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Politisches Strafrecht?
Von Werner Stocker.

«Auch wenn die Tätigkeit eines politischen Vereins politische Gärung
und Aufregung erzeugt, so darf sie um deswillen nicht schon verboten
werden», konnte Fritz Fleiner, jahrelang der maßgebende Staatsrechtslehrer

der Schweiz, noch im Jahre 1923 schreiben. (Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, S. 370, Anm. 8). Im gleichen Jahre hat das Schweizervolk
mit einem Abstimmungsverdikt von seltener Wucht seinen politischen
Freiheitswillen dokumentiert. Die «Schutzhaftinitiative» wurde am
18. Februar 1923 mit 445 606 Nein gegen 55 145 Ja verworfen.

Wie weit liegt jene Zeit nach dem ersten Weltkrieg schon zurück!
Die Zeit der Hoffnung auf Völkerbund und Völkerfrieden, auf
internationale Rechtsordnung und nationale Freiheit aller Länder. Der zweite
Weltkrieg, und schon die Jahre vor seinem offiziellen Ausbruch haben
mit dem Unabhängigkeitstraum so manchen Kleinstaates auch innenpolitisch

—• bei uns und anderwärts — die Hoffnung auf unbeschränkte
Entfaltung der persönlichen und politischen Freiheit für einmal wieder
begraben.

Wie weitgehend unsere stolzen Freiheitsrechte heute außer Kurs
gesetzt sind, geht aus einer instruktiven, soeben erschienenen Schrift von
Dr. Werner Lüthi, Adjunkt des Bundesanwaltes, recht anschaulich hervor.
«.Der strafrechtliche Staatsschutz der Schweiz» ist sie betitelt — es

könnte auch heißen: «Wandlungen des Freiheitsbegriffs und Abbau der
politischen Freiheitsrechte in der Krisen- und Kriegszeit.» Denn wie sehr
schon die Begriffe sich verändert haben, wird deutlich, wenn man dem
oben zitierten Grundsatz Fleiners die These Lüthis gegenüberstellt:

Wer die öffentliche Ordnung, in ihrer politischen Bedeutung für den
Staat, gefährdet oder stört, der verstößt gegen Grundlagen der Staatsordnung
und damit gegen die Staatssicherheit.»

Und was damit praktisch, nach der heute amtlich geltenden und
vom Bundesrat in «Noterlassen» durchgesetzten Auslegung gemeint ist,
wird deutlich genug erklärt: Solche Gefährdungen der Staatssicherheit
können bestehen in Äußerungen, Reden, Schriften, Filmen, Propaganda,
Agitation und Kundgebungen «jeder Art»! Ohne Umschweife sagt Lüthi:
«Das verworfene Bundesgesetz von 1933 über den Schutz der öffentlichen
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